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8 10 NRWO Bezirkswahlbehorden

NRWO - Nationalrats-Wahlordnung 1992

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)FuUr jeden politischen Bezirk (Verwaltungsbezirk), jede Stadt mit eigenem Statut und in der Stadt Wien am Sitz
eines jeden Magistratischen Bezirksamtes wird eine Bezirkswahlbehdrde eingesetzt. Die drtliche Zustandigkeit
der Bezirkswahlbehorden in Wien richtet sich nach dem Zustandigkeitsbereich des Magistratischen Bezirksamtes.

2. (2)Die Bezirkswahlbehorde besteht aus dem Bezirkshauptmann, in Stadten mit eigenem Statut aus dem
BUrgermeister, in der Stadt Wien aus dem Leiter des Magistratischen Bezirksamtes oder einem von ihm zu
bestellenden standigen Vertreter als Vorsitzendem und Bezirkswahlleiter sowie aus neun Beisitzern.

3. (3)Der Bezirkswabhlleiter hat fur den Fall seiner vorliibergehenden Verhinderung mehrere Stellvertreter zu
bestellen und die Reihenfolge zu bestimmen, in der diese zu seiner Vertretung berufen sind.

4. (4)Die Bezirkswahlbehorde hat ihren Sitz am Amtsort des Bezirkswahlleiters.

5. (5)Die Mitglieder der Bezirkswahlbehorden durfen auerhalb Wiens nicht gleichzeitig Mitglieder von
Gemeindewahlbehdrden, in Wien nicht gleichzeitig Mitglieder der Landeswahlbehdérde flur den Landeswahlkreis
Wien sein.

In Kraft seit 01.03.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 10 NRWO Bezirkswahlbehörden
	NRWO - Nationalrats-Wahlordnung 1992


